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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Herbsleben

Bekanntmachung der Beschlüsse des 
Haupt- und Finanzausschusses am 

21.11.2023
TOP 2  Bestätigung der Tagesordnung

Beschluss-Nr. 20/2023:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt in seiner Sitzung am 
21.11.2023 der Tagesordnung zu.

Abstimmungsergebnis:   
Zustimmungen: 4 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 3 Bestätigung des Protokolls - öffentlicher Teil - der 
Hauptausschusssitzung vom 17.10.2023

Beschluss-Nr. 21/2023:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt in seiner Sitzung am 
21.11.2023 dem Protokoll - öffentlicher Teil - der Hauptausschuss-
sitzung vom 17.10.2023 zu.

Abstimmungsergebnis:   
Zustimmungen: 4 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 7 Bestätigung des Protokolls - nicht öffentlicher Teil - 
der Hauptausschusssitzung vom 17.10.2023

Beschluss-Nr. 22/2023:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt in seiner Sitzung am 
21.11.2023 dem Protokoll - nicht öffentlicher Teil - der Hauptaus-
schusssitzung vom 17.10.2023 zu.

Abstimmungsergebnis: 
Zustimmungen: 4 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Beschlüsse der 5. Gemeinderatssitzung am 
30.11.2023 - öffentlicher Teil

TOP 2: Bestätigung der Tagesordnung

Beschluss-Nr. 44/5/2023 (2)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben bestätigt in seiner Sit-
zung am 30.11.2023 die Tagesordnung.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen: 12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen:  0

TOP 3: Bestätigung des Protokolls – öffentlicher Teil – der 4. Ge-
meinderatssitzung vom 26.10.2023

Beschluss-Nr. 45/5/2023 (3)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in seiner Sit-
zung am 30.11.2023 das Protokoll – öffentlicher Teil – der 4. Gemein-

deratssitzung vom 26.10.2023.

Abstimmungsergebnis
Zustimmungen:  12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung zum Antrag der Fraktion 
Freie Wähler Herbsleben: Nachbesetzung eines Mitglieds für den 
Haupt- und Finanzausschuss

Beschluss-Nr. 46/5/2023 (4)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in der Sitzung 
am 30.11.2023 folgendes Gemeinderatsmitglied in den Haupt- und 
Finanzausschuss zu bestellen:

Ausschussmitglied:

  FWH: Marian Mascher    
                                                                                         
Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  11 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 5: Beratung und Beschlussfassung zum Antrag der Fraktion 
Freie Wähler Herbsleben: Nachbesetzung eines Mitglieds für den 
Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt

Beschluss-Nr. 47/5/2023 (5)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in der Sitzung 
am 30.11.2023 folgendes Gemeinderatsmitglied in den Ausschuss 
Bau, Verkehr und Umwelt zu bestellen:

Ausschussmitglied:

  FWH:    Marian Mascher 
                                                                                         
Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  11 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung zum Antrag der Fraktion 
Freie Wähler Herbsleben: Nachbesetzung eines Berufenen Bür-
gers für den Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt

Beschluss-Nr. 48/5/2023 (6)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in der Sitzung 
am 30.11.2023 folgenden sachkundigen Bürger in den Ausschuss 
Bau, Verkehr und Umwelt zu bestellen:

Ausschussmitglied:

  FWH:    Peter Setz-Nicklas    
                                                                                         
Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
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TOP 7: Beratung und Beschlussfassung zur überplanmäßigen 
Mittelbereitstellung im Haushaltsjahr 2023; Haushaltsstelle 
7700.5200 - Bauhof, Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Beschluss-Nr. 49/5/2023 (7)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in seiner Sit-
zung am 30.11.2023:

Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Leistung folgender überplanmä-
ßiger Ausgabe gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO bewilligt:

Haushaltsstelle Einnahme/

Ausgabe

Ansatz

bisher

Ansatz

Änderung

neuer 

Ansatz

7700.5200 Geräte und 

Ausrüstungs-

gegenstände       

Ausgabe 7.500,00 € 14.100,00 € 21.600,00 €

Die oben ausgewiesene überplanmäßige Ausgabe wird wie folgt ab-
gedeckt:

Haushaltsstelle Einnahme/

Ausgabe

Ansatz

bisher

Ansatz

Änderung

neuer 

Ansatz

7700.1621 Erstattungen von 

Gem. u. Gem 

Verb. UStG

Einnahme 28.500,00 € 10.800,00 € 39.300,00 €

9000.0610 sonstige allgem. 

Zuweisungen v. 

Land

Einnahme 239.500,00 € 3.300,00 € 242.800,00 €

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 8: Änderungsanträge zum Haushaltsplan 2024

Beschluss-Nr. 50/5/2023 (8)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben nimmt Kenntnis vom 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und beschließt in seiner Sit-
zung am 30.11.2023 im Haushaltsplan für das Jahr 2024 5000,- 
Euro für die Akquise eines Zahnarztes für die Gemeinde Herbsle-
ben einzustellen.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 9: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan 2024 mit seinen Anlagen

Beschluss-Nr. 51/5/2023 (9)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in seiner 
Sitzung am 30.11.2023 die Haushaltssatzung und den Haushalts-
plan 2024 mit seinen Anlagen.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 10: Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan und 
Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Beschluss-Nr. 52/5/2023 (10)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben hat Kenntnis von den 
Vorhaben im Finanzplan und Investitionsprogramm 2023 bis 2027 
und gibt diesen Plänen in seiner Sitzung am 30.11.2023 seine Zu-

stimmung.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Beschlüsse der 5. Gemeinderatssitzung am 
30.11.2023 - nicht öffentlicher Teil

TOP 12: Bestätigung des Protokolls – nicht öffentlicher Teil – 
der 4. Gemeinderatssitzung vom 26.10.2023

Beschluss-Nr. 53/5/2023 (12)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in seiner 
Sitzung am 30.11.2023 das Protokoll – nicht öffentlicher Teil – der 
4. Gemeinderatssitzung vom 26.10.2023.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen:  12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 13: Beratung und Beschlussfassung zur Grundstücksver-
äußerung Immobilie Am Sportplatz 2 (Wanderherberge)

Beschluss-Nr. 54/5/2023 (13)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt in seiner 
Sitzung am 30.11.2023, das gemeindeeigene Grundstück 1265/3, 
Flur 4, Gemarkung Herbsleben mit dem darauf befindlichen Ge-
bäude sowie eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 500 m² 
des gemeindeeigenen Grundstückes 1265/4, Flur 4, Gemarkung 
Herbsleben an Herrn Mario Heinz, wohnhaft Tonner Weg 3 in 
99955 Herbsleben, zu veräußern. Darüber hinaus soll eine noch zu 
vermessende Fläche der Grundstücke 1284/1, 1285 und 1286, Flur 
4, Gemarkung Herbsleben mit einer Fläche von circa 2.500 m² an 
Herrn Heinz veräußert werden.
Im Notarvertrag soll ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde Herbsle-
ben bei einer Weiterveräußerung fixiert werden. Die Vermessungs-, 
Notar- sowie die sonstigen Kosten übernimmt der Käufer.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen: 12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

TOP 14 Wiederherstellung der Öffentlichkeit

Beschluss-Nr. 55/5/2023 (14)
Der Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben beschließt die Wieder-
herstellung für die in TOP 12, 13 und TOP 14 im - nicht öffentli-
chen Teil - gefassten Beschlüsse.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmungen: 12 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Besuchen Sie die Gemeinde Herbsleben auch auf den Internetseiten unter: www.gemeinde-herbsleben.de
Unsere E-Mail-Adresse lautet: sekretariat@gemeinde-herbsleben.de
Die nächste Ausgabe des „Unstrut-Kurier“ erscheint am 17.04.2024,

Redaktionschluss am 04.04.2023 (spätestens 17.00 Uhr).
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Einladung zur Gemeinderatssitzung

Am Donnerstag, den 08. Februar 2024, findet um 19.30 Uhr
im „Bürgersaal“, Hauptstraße 52 in 99955 Herbsleben

die 1. Sitzung des Gemeinderates von Herbsleben 2024 statt.

Tagesordnung - öffentlicher Teil 

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen 
  Ladung sowie der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung
TOP 3 Bestätigung des Protokolls – öffentlicher Teil – der 5. 
  Gemeinderatssitzung vom 30.11.2023
TOP 4 Beratung und Beschlussfassung zur Berufung des Wahllei-
  ters und des stellvertretenden Wahlleiters für die Kommu-
  nalwahlen am 26.05.2024
TOP 5 Beratung und Beschlussfassung zur Verwaltungsvorlage: 
  Bestätigung der Jahresrechnung 2020 sowie Entlastung 
  des Bürgermeisters
TOP 6 Beratung und Beschlussfassung zur Verwaltungsvorlage: 
  Bestätigung der Jahresrechnung 2021 sowie Entlastung 
  des Bürgermeisters
TOP 7 Beratung und Beschlussfassung zur Verwaltungsvorlage: 
  Bestätigung der Jahresrechnung 2022 sowie Entlastung 
  des Bürgermeisters
TOP 8 Beratung und Beschlussfassung über den Verkauf der 
  Anteile der Energiegenossenschaft
TOP 9 Beratung und Beschlussfassung für Verleihung von Ehren-
  plaketten der Gemeinde Herbsleben
TOP 10 Informationen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

Mascher 
Bürgermeister

2. Satzung zur Änderung der 
Wappensatzung

Artikel 1
 Die Satzung über die Verwendung des Wappens, der Flagge und 
 des Dienstsiegels der Gemeinde Herbsleben (Wappensatzung) 
 vom 24.04.2009, zuletzt geändert durch die 
 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Verwendung des 
 Wappens, der Flagge und des Dienstsiegels der Gemeinde Herbs-
 leben (Wappensatzung) vom 21.09.2010 wird wie folgt geän-
 dert:

 § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4
Gebühr

(1)  Die Verwendung des Gemeindewappens und der Gemeindeflag-
 ge ist gebührenfrei.

(2)  Die Erhebung von Verwaltungsgebühren nach Maßgabe der 
 Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Herbsleben in der je-
 weils gültigen Fassung bleibt hiervon unberührt.“

Artikel 2
 Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
 chung in Kraft.

 Herbsleben, den 12.12.2023

 - Siegel -    Mascher
     Bürgermeister

I. Genehmigungsvermerk 
Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Verwendung des 
Wappens, der Flagge und des Dienstsiegels der Gemeinde Herbs-
leben (Wappensatzung) wurde durch Beschluss-Nr. 36/4/2023 (5) 
des Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung am 26.10.2023 be-
schlossen. Der Satzungsbeschluss wurde sodann der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, 
Kommunalaufsicht, angezeigt und zur rechtsaufsichtlichen Prüfung 
vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde erteilte mit Schreiben vom 
29.11.2023 die Eingangsbestätigung und Zulassung der Bekannt-
machung nach § 21 Abs. 3 Satz 2 ThürKO. Am 12.12.2023 erfolgte 
daraufhin durch den Bürgermeister der Gemeinde Herbsleben die 
rechtswirksame Ausfertigung der Satzung. 

II. Bekanntmachungsvermerk
Die in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 26.10.2023 be-
schlossene 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Verwen-
dung des Wappens, der Flagge und des Dienstsiegels der Gemeinde 
Herbsleben (Wappensatzung) wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Abdruck in dem 
von den Gemeinden Herbsleben und Großvargula gemeinsam he-
rausgegebenen Amtsblatt „Unstrut-Kurier“ Amtsblatt der Gemeinde 
Herbsleben und der Gemeinde Großvargula am 24.01.2024. 

III. Hinweis gem. § 21 Abs. 4 ThürKO
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekanntmachung betref-
fen, können schriftlich unter Darlegung des Sachverhalts gegenüber 
der Gemeinde Herbsleben, Hauptstraße 52, 99955 Herbsleben inner-
halb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Satzung geltend ge-
macht werden. Liegen solche Verstöße vor und werden sie innerhalb 
der Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann sind sie für die Wirksam-
keit der Satzung unbeachtlich. 

Herbsleben, den 12.12.2023

 - Siegel -    Mascher
     Bürgermeister

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des 
Bundesmeldegesetzes über das Widerspruchs-

recht gegen Melderegisterauskünfte 
an Parteien und Wählergruppen

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Gemeinde 
als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
den Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, 
Doktorgrade und Anschriften von Wahlberechtigten erteilen, die 
nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zugeordnet werden 
(sog. Gruppenauskunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der 
Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann 
schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt werden; er 
bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig 
und gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen 
wird. 



Nr. 01/24„UNSTRUT-KURIER“ 4

Haushaltssatzung
der Einheitsgemeinde Herbsleben

mit den Ortsteilen Herbsleben und Kleinvargula
im Unstrut-Hainich-Kreis

für das Haushaltsjahr 2024
Auf Grund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung in Verbindung 
mit § 55 erlässt die Gemeinde Herbsleben folgende Haushaltssatzung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 
wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im Verwaltungshaushalt
          in den Einnahmen und Ausgaben mit           6.858.900 €
und im Vermögenshaushalt
          in den Einnahmen und Ausgaben mit           4.391.000 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 6.638.200 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer
          für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 271 v.H.
          für die Grundstücke (B)   389 v.H.
Gewerbesteuer     357 v.H.

§ 5
Es gilt der beiliegende Stellenplan.

§ 6
Der Umlagesatz für die Verwaltungstätigkeit der erfüllenden Gemein-
de beträgt 105,87 € je Einwohner. Das entspricht einer Umlagesum-
me von 73.900 €.

§ 7
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 1.050.000 € festgesetzt.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Herbsleben

Beschluss- und Genehmigungsvermerk

I. Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Herbsleben für 
 das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
 macht.
 Mit Beschluss-Nr. 51/5/2023 (9) vom 30. November 2023 hat der 
 Gemeinderat der Gemeinde Herbsleben die Haushaltssatzung 
 sowie den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushalts-
 jahr 2024 beschlossen. Mit Beschluss-Nr. 52/5/2023 (10) vom 
 30. November 2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Herbsle-
 ben den Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Jahre 
 2023 bis 2027 beschlossen.

II. Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, Kommunalauf-
 sicht, hat mit Schreiben vom 05. Januar 2024 die Haushaltssat-
 zung geprüft und die Genehmigung gemäß § 59 Abs. 4 ThürKO 
 erteilt.
 Nach Erhalt dieses Schreibens kann die Satzung gemäß § 57 Abs. 
 3 öffentlich bekannt gemacht werden.

III. Auslegungsvermerk:
 Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 ThürKO liegt der Haushaltsplan der 
 Gemeinde Herbsleben mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 
 2024 in der Zeit

vom 24. Januar 2024 bis 09. Februar 2024
 bei der Gemeindeverwaltung Herbsleben, Zimmer 8, während 
 der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus und wird bis zur Entla-
 stung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haus-
 haltsjahres 2024 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnah-
 me in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Herbsleben zur 
 Verfügung gehalten.

Herbsleben, den 16. Januar 2024

 - Siegel -    Mascher
      Bürgermeister                                                                                                         

Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung 
nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs der Wahl oder Ab-
stimmung vorausgehenden Monaten übermitteln. 

Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen 
möchten, können sich dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich 
(nach vorheriger Terminvereinbarung unter 036041-38715) mit Frau 
Müller, Einwohnermeldeamt- Zimmer 5, in Verbindung setzen.

Herbsleben, den 16.01.2024
Mascher
Bürgermeister

Herbsleben, den 16.01.2024

                                                                                             Mascher
                - Siegel -                                                           Bürgermeister

Einladung zur 1. Gemeinderatssitzung

Amtliche Bekanntmachung der 
Gemeinde Großvargula

Ich lade Sie recht herzlich
zur 1. Sitzung des Gemeinderates Großvargula

für Dienstag, den 30.01.2024 um 18.30 Uhr
in das Rathaus, Markt 80, Großvargula ein.

Die Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte aus den Schaukästen 
der Gemeinde Großvargula.

Zum öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung sind unsere Bürge-
rinnen und Bürger recht herzlich eingeladen. 
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Mitteilung des Einwohnermeldeamtes

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum 01.01.2024 wurde die Gebühr für den Reisepass (für Personen, 
die das 24. Lebensjahr vollendet haben) von 60 € auf 70 € erhöht. Der 
Gesetzgeber hat das Gesetz zur Modernisierung des Pass-, Ausweis- 
und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens verabschiedet und am 
12.10.2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Einladung zur 2. Gemeinderatssitzung
Die 2. Sitzung des Gemeinderates Großvargula findet voraussichtlich 
Ende März/Anfang April vor Erscheinen des nächsten Kuriers statt. 
Die entsprechende Einladung samt Tagesordnung entnehmen Sie bit-
te zu gegebener Zeit den Schaukästen.

Mit freundlichen Grüßen

Wartmann
Bürgermeister

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des Bun-
desmeldegesetzes über das Widerspruchs-

recht gegen Melderegisterauskünfte 
an Parteien und Wählergruppen

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Gemeinde 
als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
den Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, 
Doktorgrade und Anschriften von Wahlberechtigten erteilen, die 
nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zugeordnet werden 
(sog. Gruppenauskunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der 
Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann 
schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt werden; er 
bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig 
und gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen 
wird. 
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung 
nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs der Wahl oder Ab-
stimmung vorausgehenden Monaten übermitteln. 

Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen 
möchten, können sich dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich 
(nach vorheriger Terminvereinbarung unter 036041-38715) mit Frau 
Müller, Einwohnermeldeamt- Zimmer 5, in Verbindung setzen.

Großvargula, den 16.01.2024
Wartmann
Bürgermeister

Informationen der 
Gemeindeverwaltung

Mit freundlichen Grüßen

Wartmann
Bürgermeister

Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes wurde ebenso zum 01.01.2024 
der Kinderreisepass abgeschafft.
Bitte beantragen Sie rechtzeitig ein Ausweisdokument.

Müller
Einwohnermeldeamt

Wahlhelferaufruf
*************************************************************
Die Gemeinden Herbsleben und Großvargula suchen für die Kommu-
nalwahlen und die Europawahl Einwohner*innen, die als Wahlhelfer bei 
den Wahlen mitwirken.
*************************************************************

Am Sonntag, den 26. Mai 2024 finden in Thüringen die Kommunal-
wahlen statt. Am 09.06.2024 folgt die Wahl des Europaparlaments. 
Gegebenenfalls finden an diesem Tag auch Stichwahlen aus den Kom-
munalwahlen statt. 

Die Abwicklung einer Wahl ist nur mit einer Vielzahl Ehrenamtlicher 
möglich. Um einen erfolgreichen Ablauf an den Wahlsonntagen zu ge-
währleisten, suchen die Gemeinden Herbsleben und Großvargula enga-
gierte Einwohner*innen, die bereit sind, in den Wahllokalen als Wahlvor-
stand tätig zu sein und damit einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren 
der Demokratie zu leisten.

Zu den Aufgaben des Wahlvorstandes gehören beispielsweise die Aus-
gabe von Stimmzetteln, die Kontrolle des Wählerverzeichnisses und na-
türlich die Zählung der Stimmen ab 18:00 Uhr.

Voraussetzung:
Wer ein solches Wahlehrenamt übernehmen möchte, sollte selbst wahl-
berechtigt sein. Das heißt, man sollte für die Kommunal- und Europa-
wahl mindestens 16 Jahre alt sein und in Herbsleben bzw. Großvargula 
mit Hauptwohnsitz gemeldet sein. 
Bewerber, Beauftragte für Wahlvorschläge und deren Stellvertreter so-
wie Leiter einer Aufstellungsversammlung für die Gemeindewahl oder 
eine der gleichzeitig stattfindenden Gemeindewahlen können nicht Mit-
glied des Wahlvorstands sein.

Ablauf am Wahltag
In den Urnen-Wahllokalen beginnt die Tätigkeit am Wahlsonntag um ca. 
07:30 Uhr. Die Wahllokale öffnen um 08:00 Uhr und schließen um 18:00 
Uhr. Jeder Wahlvorstand besteht in der Regel aus 6 bis 9 Personen. Wäh-
rend der Wahlzeit müssen die Wahlhelfenden nicht alle durchgängig an-
wesend sein. In der Regel teilen bereits vorab die Wahlvorsteher*innen 
ihre Teams in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe ein. Ab 
18:00 Uhr kommen alle Mitglieder des Wahlvorstandes zur gemein-
samen Ergebnisermittlung zusammen.

In den Briefwahllokalen kommen die Wahlhelfenden um ca. 16:00 Uhr 
zusammen und prüfen zunächst die Korrektheit der Wahlscheine. Ab 
18:00 Uhr beginnt auch hier die Ergebnisermittlung.

Die Ergebnisfeststellung kann sich bei den Kommunalwahlen bis in die 
späten Abendstunden hinziehen. Bei der Europawahl wird die Auszäh-
lung zeitiger beendet sein.
Für die Tätigkeit im Wahlvorstand wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 
36,00 Euro gezahlt. 

Bereitschaft erklären
Es besteht die Möglichkeit, die Bereitschaft für die Mitarbeit als 
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Wahlhelfer*in über folgende Kommunikationswege zu erklären:

a)  online über das bereitgestellte Formular auf der Homepage der 
Gemeinde Herbsleben (https://www.gemeinde-herbsleben.de/) bzw. der 
Gemeinde Großvargula (https://www.grossvargula.de/), 
b)  telefonisch unter 036041/38717 oder 036041/38710,
c)  postalisch an:  Gemeinde Herbsleben
    Hauptstr. 52 
    99955 Herbsleben 
d)  per E-Mail an: hauptverwaltung@gemeinde-herbsleben.de.

Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden 
Sie auf den Homepages der Gemeinden. Insbesondere werden für die 
Berufung als Wahlhelfer folgende Daten benötigt: Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankverbin-
dung (für die Zahlung des Erfrischungsgeldes).

Hofmann
Hauptverwaltung

Informationen zur Schiedsstelle der Gemein-
de Herbsleben und deren Erreichbarkeit

Zunehmend werden Streitigkeiten auch in Bagatellen ohne vorherge-
henden Versuch einer Streitschlichtung vor die Gerichte gebracht und 
dort bis in die letzte Instanz ausgetragen. Mancher steht dann am 
Ende eines langen Weges und leider stellt sich oft erst hinterher die 
Frage, ob Gesprächsbereitschaft und gegenseitiges Entgegenkom-
men nicht für beide Seiten die bessere Lösung gewesen wären.

Ablauf einer Schlichtung:

• Antrag und Vorschusszahlung
Der Antrag, eine Schlichtungsverhandlung durchzuführen, kann 
schriftlich oder mündlich bei der örtlich zuständigen Schiedsperson 
gestellt werden. Mit Antragstellung wird die Zahlung eines Vorschus-
ses, der die voraussichtlich entstehenden Kosten abdeckt, fällig. Die-
ser beträgt etwa 50 bis 100 Euro.

• Verhandlung
Zur Schlichtungsverhandlung werden alle am Konflikt beteiligten 
Parteien persönlich geladen. Unentschuldigtes Fernbleiben kann 
möglicherweise mit einem Ordnungsgeld geahndet werden. Die 
Verhandlung findet nicht öffentlich statt. Die Schiedsperson ist zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Die Verhandlung wird von der Schied-
sperson mit dem Ziel geführt, eine gütliche Einigung der Parteien zu 
erreichen. Dabei ist immer ein gegenseitiges Entgegenkommen not-
wendig.

• Vergleich
Ein abgeschlossener Vergleich, eine beiderseits akzeptierte Vereinba-
rung beendet den Streit. Weil es bei einem Vergleich keinen Sieger 
und keinen Besiegten gibt, ist ein Vergleich oftmals befriedender als 
ein Urteil.

• Erfolglosigkeit des Schlichtungsverfahrens
Die Schiedsperson kann kein „Urteil“ fällen, sondern nur versuchen, 
die Parteien friedlich und gütlich zu einigen. 

• Kosten der Schlichtung
Schlichtungsverfahren sind kostengünstig. Die Kosten der Verhand-
lung, eines Vergleichs und der Auslagen übersteigen nur selten 50 

Euro. Die Beteiligten können sich diese Kosten teilen. Den eigenen 
Aufwand der Rechtsverfolgung - etwa eine anwaltliche Hilfe oder die 
Kosten eines Gutachtens - muss allerdings jeder selbst tragen.

• Vorteile einer Schlichtung
 o Eine Schlichtung ist auf Vergleich und Einigung angelegt, 
  was vor allem in Nachbarschaftsstreitigkeiten das weitere 
  Zusammenleben in der Regel verbessert.
 o Im Rahmen einer freiwilligen und raschen Konfliktlösung 
  können Antragsteller und Antragsgegner viel Zeit, Geld und 
  Nerven sparen.
 o Das Kostenrisiko ist gering.
 o Eine erfolglose Schlichtung verbaut nicht den Klageweg.

• Zuständigkeiten
Die sachliche Zuständigkeit der Schiedsämter und Schiedsstellen ist 
auf Nachbarschaftsstreitigkeiten, Mietsachen oder „kleine“ Strafsa-
chen wie Hausfriedensbruch und Beleidigung beschränkt. Bei Fami-
lien- und Arbeitsrechtsstreitigkeiten und bei Rechtsstreitigkeiten, an 
denen der Staat beteiligt ist, ist die Schiedsstelle nicht zuständig.

Örtlich zuständig ist immer das Schiedsamt oder die Schiedsstelle am 
Wohnsitz oder Geschäftssitz des Antragsgegners.

Für die Gemeinde Herbsleben ist die örtlich zuständige Schiedsper-
son Herr Eberhard Strelow. Er ist telefonisch unter 036041/44769 zu 
erreichen. 

Sein Stellvertreter ist Herr Wolfgang Apfelstädt und unter 
036041/56279 telefonisch zu erreichen. 

Die Schiedsstelle der Gemeinde Herbsleben bietet jeden 1. Dienstag 
im Monat in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr und nach Verein-
barung eine Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus in Herbsleben 
an.
 
Herbsleben, den 09.01.2024

Mascher 
Bürgermeister

Weil jede Sekunde zählt!

Die Überlebenschancen bei einem akuten Herzstillstand erhöhen 
sich beträchtlich, wenn bei der Ersten Hilfe ein Defibrillator zum 
Einsatz kommt. In der Gemeinde Herbsleben wurde nunmehr ein 
vollautomatischer Defibrillator angeschafft. Er befindet sich im 
Eingangsbereich am Feuerwehrgerätehaus Kirchhof und ist der Öf-
fentlichkeit stets zugänglich.
Dieser lebensrettende medizinische Apparat ermöglicht es, im Fal-
le eines plötzlichen Herzstillstands schnell und effektiv Erste Hil-
fe zu leisten. Sollten Atmung und Kreislauf plötzlich aussetzen, 
hilft der Defibrillator den Ersthelfern bei der Wiederbelebung, 
indem er klare akustische Handlungsanweisungen gibt. Mit Ak-
tivierung bzw. Inbetriebnahme des Gerätes ertönt ein akustisches 
Warnsignal. Mittels auf den Brustkorb des Patienten aufgeklebter 
Elektroden kann das Gerät die Art des Herzstillstandes feststellen 
und bedarfsweise einen lebensrettenden Impuls abgeben, um die 
normale Herzaktivität wiederherzustellen. Optional verfügt das 
vorhandene Gerät über einen Kindermodus. Drucksensoren über-
wachen zudem die Frequenz und die Intensität der Herzdruckmas-
sage. So kann die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes op-
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timal überbrückt und das Gehirn vor 
Sauerstoffmangel geschützt werden. 

Die Anschaffung des Defibrillators 
wurde anteilig durch das Land Thürin-
gen finanziert. 

Um den Umgang mit diesem Gerät 
zu zeigen und die Angst vor der Handhabung zu nehmen, bietet 
die Freiwillige Feuerwehr Herbsleben eine öffentliche Schulung im 
Feuerwehrgerätehaus an. 

EINGANGSBEREICH 
FEUERWERHGERÄTEHAUS 
MIT DEFIBRILLATOR

Besuchen Sie die Gemeinde Großvargula auch auf den Internetseiten unter www.grossvargula.de
Unsere e-Mail-Adresse lautet: info@grossvargula.de

Diese   SCHULUNG   findet am
Freitag, dem 05.04.2024, um 

18:00 Uhr statt.
Herzlich sind hierzu alle Interessier-

ten eingeladen.

Anja Kirchheim
Liegenschaftsverwaltung und 
Bereich Fördermittel

 

 

Frühjahrsputz!!! 
 

in Großvargula 
 
 
 

An alle Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine! 
Wir bringen unser Dorf auf Vordermann!!! 

 
Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine zum 
jährlichen Frühjahrsputz auf und bitten Euch, um zahlreiche 
Unterstützung. Im Anschluss gibt es als Dankeschön ein 
gemütliches Beisammensein. Macht mit, denn nur 
gemeinsam können wir unseren schönen Ort gestalten und 
in Ordnung halten!!! 

 

Ein herzliches Dankschön an ALLE Freiwilligen!!! 
 

Wann???  Samstag, 06.04.2024 
Beginn:   08:30 Uhr 
Treffpunkt:  Feuerwehrgerätehaus 
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Informationen anderer Behörden

Beitragssatzung der Thüringer Tierseuchenkasse

THÜRINGER 
TIERSEUCHENKASSE 
___________________________ 
 

 Anstalt des  
öffentlichen Rechts 
____________________________ 
 

 
Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die  

Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2024 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), hat 
der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2024 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Pferde, Esel, Maultiere und  

Maulesel  
 
je Tier 4,20 Euro 

   2. 
 

Rinder einschließlich Bisons, Wisente und  
Wasserbüffel 
 2.1 Rinder bis 24 Monate  je Tier 6,00 Euro  

 2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro 
 Absatz 4 bleibt unberührt  

   3. Schafe und Ziegen  
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro  
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 1,00 Euro 
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 1,00 Euro 
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro  
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro 
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro 
   
4. Schweine  
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung 

 
 

4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro 
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,00 Euro 
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg  
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen nach ers-

ter Belegung 
je Tier 0,60 Euro 

4.2.2 bei 20 und mehr Sauen nach erster 
Belegung 

je Tier 0,75 Euro 

4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg 
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro 
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro 
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt.  

 

 
Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2024 keine  
Beiträge erhoben. 
 
(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemeinsam 
versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 
1938), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, der ein Tier besitzt. So-
fern der unmittelbare Besitzer des Tieres nicht der Eigentümer ist, 
gelten die Regelungen dieser Satzung für den Eigentümer. 
 
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde,  
unterliegen nicht der Beitragspflicht.  
 
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Halter 
von Rindern im Alter über 24 Monate je Tier um 1,50 Euro ermä-
ßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung der Pa-
ratuberkulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 28. Novem-
ber 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) teilnimmt und im Vor-
jahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des Programms 
durchführte und die nach den Nummern 3 und 5 des Programms 
festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes und 
zum Tierverkehr eingehalten hat.  

(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 wird 
je Tier um 20 % ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur 
Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebeständen in Thü-
ringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2158), 
Modul 2.2 Schutz der Schweinebestände vor Infektionen mit Viren 
des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms 
(PRRS)“, teilnimmt und im Vorjahr die hier festgelegten Untersu-
chungen mit ausschließlich negativen Ergebnissen durchgeführt 
hat und die nach Buchstabe c des Programmmoduls festgelegten 
Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes eingehalten hat.  

(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn:  

1. der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-
ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen im Ergebnis der 
Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser Verordnung in 
die Kategorie I eingestuft worden ist oder 

2. der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der  
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gemäß dem „Programm 
zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thü-
ringen“ vom 28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022  
S. 1581) als „Salmonellen überwacht“ gilt und im Vorjahr auf 
der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in 
Kategorie I eingestuft worden ist.  

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können kumu-
lativ gewährt werden.   
 
(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur Ein-
haltung der Bedingungen nach den Absätzen 4 und 5 sowie die 
Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung nach Num-
mer 2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms sind der Tier-
seuchenkasse durch den Tierhalter bis zum 29. Februar 2024 
schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Ab-
satz 6 Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitrags-
satz, soweit jeweils das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-
satz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen des Absatzes 
6 nachgewiesen wird.  
 
 
 
 

   5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro 
   6. Geflügel 
6.1 Legehennen über 18 Wochen 

und Hähne 
 
je Tier 0,07 Euro 

6.2 Junghennen bis 18 Wochen, 
einschließlich Küken 

 
je Tier 0,03 Euro 

6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschließlich 
Küken 

 
je Tier 0,03 Euro 

6.4 Enten, Gänse und Truthühner  
einschließlich Küken 

 
je Tier 0,20 Euro 

   7. Tierbestände von 
Viehhändlern 

vier v. H. der umgesetzten Tiere 
des Vorjahres (nach § 2 Abs. 7) 

8. 
Der Mindestbeitrag beträgt für je-
den beitragspflichtigen Tierhalter 
insgesamt  

18,00 Euro  
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§ 2 
 

(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2024 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten Bie-
nenvölker maßgebend.  
 
(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der Ka-
tegorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amtlichen Erhe-
bungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach dem 
Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art 
und die Zahl sowie den Standort der bei ihm am Stichtag vorhan-
denen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 2023 ein-
gewinterten Bienenvölker oder gegebenenfalls die Aufgabe der 
Tierhaltung (auch vorübergehend) schriftlich oder im elektroni-
schen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer Tierseuchen-
kasse zu melden. Für die Teilnahme am elektronischen Meldever-
fahren ist die Angabe und Authentifizierung einer E-Mail-Adresse 
erforderlich. Für jede registrierpflichtige Tierhaltung mit entspre-
chender Registriernummer ist eine eigene schriftliche oder elekt-
ronische Meldung abzugeben. 
 
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in einem 
Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tierseu-
chenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. Dies gilt 
auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach dem Stichtag 
die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgeborenen 
Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei Ge-
flügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzumeldenden 
Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.  
 
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein  
gemeldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in 
denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vo-
rübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann auf 
schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveranlagung 
abgesehen werden, wenn für diese Tiere der Tierhalter seiner 
Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tierseuchen-
kasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das 
Jahr 2024 nachgekommen ist. Der Antragstellende hat die Voraus-
setzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Meldeverpflich-
tung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseu-
chenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall einer Befreiung nach 
Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren Nachzucht 
grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen der Thü-
ringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse 
hiervon eine Ausnahme zulassen. 
 
(5) Tierhalter, die bis zum 29. Februar 2024 keinen amtlichen  
Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind 
verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 
2024 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu mel-
den.  
 
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Meldepflicht 
unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils 
maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder 
nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der 
Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig ermit-
telten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung 
nutzen. 
 
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten 
Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und 
des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2024 zu melden. 
Im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Viehhändler 
im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche oder juristische Per-
sonen, die  
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und  
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, diese 
      Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben. 

§ 3 
 

Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach 
§ 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 und 7 
werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides in vol-
ler Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach § 2 Abs. 3 Bei-
träge resultieren, durch die der bereits entrichtete Mindestbeitrag 
nicht überschritten wird, wird kein gesonderter Beitragsbescheid 
erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Beiträgen bei Minderung 
des Bestandes erfolgt nicht. 
 

§ 4 
 

(1) Für Tierhalter, die schuldhaft  

1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbe-
stand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl 
angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder 

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,  

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf  
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 
TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der  
Tierseuchenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 
und 2 TierGesG bleibt unberührt.  

 
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse 
kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchenkasse 
im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach  
§ 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach 
§ 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren geschul-
deten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, Säum-
niszuschläge) beglichen hat. 
 
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor der 
nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem 
nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden,  
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungs-
zeitraum noch entsprochen wird. 
 

§ 5 
 
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten je-
weils für alle Geschlechter. 
 

§ 6 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 
20. Oktober 2023 beschlossene Satzung der Thüringer  
Tierseuchenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbei-
trägen für das Jahr 2024 wurde in vorstehender Fassung mit 
Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie vom 2. November 2023 gemäß  
§ 8 Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG 
genehmigt. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Jena, 7. November 2023 
 
 
 
Prof. Dr. Karsten Donat 
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse 
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Die Vorweihnachtszeit mit 
Seniorenweihnachtsfeier

Auch 2023 konnte wieder eine schöne und besinnliche Weihnachts-
feier für unsere Senioren stattfinden. Pünktlich um 14 Uhr konnten 
alle von unserem Bürgermeister Herrn Mascher begrüßt werden. Bei 
Kaffee und Kuchen wurde durch zahlreiche Akteure ein wundervolles 
Programm bis hin zum Abend gestaltet werden. Vielen Dank an die 
Tanzgruppe der Staatlichen Gemeinschaftsschule Herbsleben, an die 
Tanzgruppe Sweet Angels und Dance-Line sowie an Daniel Schu-
chardt. Zum Abschluss gab es dann noch ein leckeres Abendessen.
Auch ganz lieben Dank an alle fleißigen Helfer im Hintergrund, ohne 
die solche Veranstaltungen nicht möglich wären.

Nicht amtlicher Teil
Die Vorweihnachtszeit mit Adventsmarkt

Der Adventsmarkt war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg. Zahl-
reiche Stände, die auch für die Verpflegung sorgten, und ein tolles 
Programm mit unseren Tanzgruppen Sweet Angels und Dance-Line, 
dem Schul-Chor Herbsleben und einem Weihnachtsprogramm der 
Kita-Kinder vom Haus Kunterbunt lockten zahlreiche Besucher auf 
den Rathausplatz.
Auch ganz lieben Dank an alle fleißigen Helfer im Hintergrund, ohne 
die solche Veranstaltungen nicht möglich wären.
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**Magischer Adventszauber in Großvargula - 
Gelungene Veranstaltung begeistert 

Groß und Klein**
Am 9. Dezember 2023 versammelte sich eine große Anzahl von 
Besuchern in Großvargula, um den 12. Großvargulaer Advents-
zauber zu erleben. Die Kleintierzuchtausstellung und eine kreative 
Bastellecke für Kinder sorgten für begeisterte Gesichter, während 
der Schulchor mit harmonischen Liedern die festliche Stimmung 
unterstrich.

Die Klänge von Jagdhörnern fügten eine besondere Note hinzu, 
als unsere Jäger das Publikum mit ihren beeindruckenden Darbie-
tungen begeisterten. Der Höhepunkt des Abends war zweifellos 
der Besuch des Weihnachtsmanns, der liebevoll zusammengestell-
te Geschenktüten an die Kinder verteilte.

Der Förderverein Unstruthüpfer, die Kleintierzüchter und der Feu-
erwehrverein Großvargula möchten sich herzlich bei allen Besu-
chern für ihre Teilnahme bedanken. Die festliche und gemütliche 
Stimmung wird noch lange in Erinnerung bleiben und schürt Vor-
freude, auf kommende gemeinsame Veranstaltungen. 

Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde 
Großvargula am Nikolaustag

Am 6. Dezember 2023 versammelten sich die Senioren der Gemeinde 
Großvargula zu einer herzerwärmenden Seniorenweihnachtsfeier, die 
im Zeichen des Nikolaustags stand. Die festlich geschmückte Veran-
staltung fand in der örtlichen Gemeindeschänke statt und bot den 
älteren Mitgliedern der Gemeinschaft eine Gelegenheit, gemeinsam 
die festliche Jahreszeit zu feiern.
Die Feier begann mit einer herzlichen Begrüßung durch den Bür-
germeister, der seine Dankbarkeit für die Anwesenheit der Senioren 
ausdrückte. Die Gemeindeschänke war in ein festliches Ambiente 
getaucht, mit leuchtenden Lichtern, Tannenzweigen und weihnacht-
lichen Dekorationen, die eine gemütliche Atmosphäre schufen. Vielen 
Dank hierfür an das Ehepaar Turbanisch.
Zu Beginn der Feier stellte sich Frau Carolin Anders vom AGATHE-Pro-
jekt vor und erläuterte die Ziele des Programms sowie die geplanten 
Veranstaltungen für das Jahr 2024. Sie stehe Seniorinnen und Seni-
oren vertraulich und kostenfrei zur Seite. Ob während der Sprech-
zeiten im Seniorenwohnpark oder direkt bei Ihnen zu Hause. 
Anschließend begrüßten die Gäste unsere Pfarrerin Frau Lydia Fell-
mann, welche mit einer Andacht die Weihnachtsgeschichte in Erin-
nerung rief und mit den Senioren gemeinsam weihnachtliche Lieder 
anstimmte.
Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Besuch der großen Kinder 
unseres Kindergartens, der die Senioren mit fröhlichen Liedern und 
Gedichten überraschte. Die Freude in den Gesichtern der Anwe-
senden war unübersehbar. Vielen lieben Dank an unsere Kleinen und 
Ariane Grube als Verantwortliche Erzieherin.
Ein festliches Abendessen rundete die Feierlichkeiten ab. Das Gast-
stättenehepaar hatte für ein nicht alltägliches Weihnachtsessen ge-
sorgt, bei dem sich die Senioren in geselliger Runde stärken konnten. 
Die festliche Tafel bot eine Gelegenheit für Gespräche und den Aus-
tausch von Weihnachtsgeschichten.
Insgesamt war die Seniorenweihnachtsfeier in Großvargula ein gelun-
gener Abend voller Freude, Gemeinschaft und festlicher Stimmung. 
Die Veranstaltung trug dazu bei, die Verbundenheit der Senioren un-
tereinander zu stärken und die festliche Jahreszeit in fröhlicher Ge-
meinschaft zu genießen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle 
noch einmal an alle Helfer und Unterstützer dieser traditionellen Ver-
anstaltung. 
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Veranstaltungen 2024

Mit Freude teilen wir Ihnen die geplanten Höhepunkte und Veranstal-
tungen für das Jahr 2024 in Herbsleben mit:

Termin Veranstaltung / Veranstalter Wo?

Februar

03.02.2024 Carnevalssitzung / Herbslebener 
Carnevalverein e.V.

Rathaussaal 
Herbsleben

04.02.2024 Seniorenfasching / Herbslebener 
Carnevalverein e.V.

Rathaussaal 
Herbsleben

10.02.2024 Carnevalssitzung / Herbslebener 
Carnevalverein e.V.

Rathaussaal 
Herbsleben

11.02.2024 Kinderfasching/ Herbslebener 
Carnevalverein e.V.

Rathaussaal 
Herbsleben

20.02.2024 
17 - 20 Uhr

Blutspende in Herbsleben / ITMS Rathaussaal 
Herbsleben

29.02.2024 „Tag der offenen Tür“ Staatliche 
Gemeinschaftsschule

Kommunale 
Gemeinschaftsschule

März

07.03.2024 Anmeldetermin für 
Gemeinschaftsschule Primärstufe

Kommunale 
Gemeinschaftsschule

April

30.04.2024
17 - 20 Uhr

Blutspende in Herbsleben / ITMS Rathaussaal 
Herbsleben

Mai

02.05.2024 Anmeldung Schulanfänger 
Grundschule für das Schuljahr 
2025/2026

Kommunale 
Gemeinschaftsschule

18.05.2024 Pfingsten Festplatz Herbsleben

26.05.2024 Kommunalwahl Rathaussaal

25. -
26.05.2024

Thüringer Spargelmarkt Agrargesellschaft 
Herbsleben AG

31.05.2024 Tischtennisturniere Mehrzweckhalle 
Herbsleben

Juni

01.06.2024 50 Jahre TTSV Rathaussaal

09.06.2024 Europawahl Rathaussaal

14.06.2024 Feierliche Zeugnisübergabe 
Absolventen Schuljahr 
2023/2024 und Abschlussfeier

Rathaussaal

22.06.2024 Beat im Park Kleinvargula

25.06.2024 Simson-Treffen / 2-Takt Freunde 
Herbsleben e.V.

Herbsleben

August

03.08.2024 Schuleinführung Erstklässler 
Schuljahr 2024/2025

Rathaussaal

20.08.2024
17 - 20 Uhr

Blutspende in Herbsleben / ITMS Rathaussaal 
Herbsleben

September

01.09.2024 Landtagswahl Rathaussaal

November

07.11.2024 Kirmes Festplatz Herbsleben

Dezember

04.12.2024 
15:00 Uhr

Seniorenweihnachtsfeier 
/ Gemeinde Herbsleben - 
Gemeindeverwaltung

Rathaussaal

07.12.2024 Adventsmarkt / 
Gemeinde Herbsleben - 
Gemeindeverwaltung

Herbsleben

Großvargula
Mit Freude teilen wir Ihnen die geplanten Höhepunkte und Veranstal-
tungen für das Jahr 2024 in Großvargula mit:

Wann? Veranstaltung

Februar

12.02. Rosenmontagsumzug (hinterher Rosenmontagssause in 
der Turnhalle)

24.02. Fasching

25.02. Kinderfasching

März

14.03. Zukunftsforum

30.03. Osterspaziergang (nur mit Voranmeldung)

April

06.04. Frühjahrsputz

13.04. 20-jähriges Bestehen Jugendfeuerwehr

15.04.2024 
14.00 Uhr

Lebensfaden (Projekt Agathe)

20.04. Konfirmation (in Kleinvargula)

Mai

04.05. Konzert mit dem Chor der syr.antiochenischen Kirche 
(anschließend Picknick im Unstruttal)

09.05. Bierwagen zum Vatertag

18.-20.05. Pfingstfest

26.05. Gemeinderatswahl, Kreistag- und Landratswahl

Juni

09.06. Europawahl

14.-16.06. Sport- und Kinderfest

15./16.06. Kindercamp

August

im August Sommerkino

26.08.2024 
14.00 Uhr

Schlau & Einfach (Projekt Agathe)

September

01.09. Landtagswahl

01.09. Weinbergfest

20./21.09. 24h-Dienst der Jugendfeuerwehr

21.09. World Clean Up Day

Sept/Okt Apfelpresse

Oktober

07.-11.10. Fußballcamp

19.10. Kürbisfest

21.10.2024 
14.00 Uhr

Sicher durchs Leben (Projekt Agathe)

November

10.11. Martinsumzug

im November Laubaktion auf dem Friedhof

23.11. Vereinsweihnachtsfeier

Dezember

04.12. Seniorenweihnachtsfeier

07.12. Adventszauber

07./08.12. Kleintierausstellung

17.12.2024
17 - 20 Uhr

Blutspende in Herbsleben / ITMS Rathaussaal 
Herbsleben
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Nachrichten aus der Kita Haus Kunterbunt

„Schön, dass du da bist“

Während die Kinder im Haus Kun-
terbunt fleißig Sterne falten und pri-
ckeln um Fensterschmuck selbsttätig 
herzustellen und dabei Ausdauer, 
Kraftdosierung und Fingerfertig-
keit beweisen, als auch einen Blick 
für geometrische Formen erlangen, 
werden die Fachkräfte mit ganz viel 
Wärme beschenkt. Zwei Elternbei-
ratsmitglieder nahmen sich dafür die 
Zeit, dies jedem Einzelnen zu überge-
ben. Die Botschaft: „Schön, dass du 

da bist“, hat dabei sehr berührt. Danke dafür, sagt das Johanniter-Team 
im Haus Kunterbunt.

Familie Framke, Großeltern und liebe Nachbarn des Kindergartens, 
hat allen Kindern und Erwachsenen in unserem Haus ebenfalls eine 
große Freude bereitet. Sie werden bald die Weihnachtsgeschichte mit 
uns gemeinsam lesen, wofür sie noch dazu eine Krippe selbst gebaut 
haben. Mit sehr viel Liebe und handwerklichem Geschick ist sie ent-
standen und wurde uns als Geschenk überreicht, welche nun unseren 
Eingangsbereich schmückt. Von Herzen ein großes Dankeschön.

Nachrichten aus der staatlichen 
Gemeinschaftsschule Herbsleben 

Tag der offenen Tür
29. Februar 2024

17:00 bis 19:00 Uhr

Anmeldetermine für Allgemeinbildende 
Schulen in Thüringen

Der Termin für die Anmeldung für allgemeinbildende Gymnasien, 
Gemeinschaftsschulen, berufliche Gymnasien und Gesamtschu-
len ist der Zeitraum vom 07. März 2024 bis 13. März 2024.

In diesem Zeitraum nimmt die
Staatliche kommunale Gemeinschaftsschule Herbsleben

Mitteltor 04, 99955 Herbsleben
Tel.: 036041 33307-0  / Fax: 036041-33307-9

gern Anmeldungen entgegen.

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben ist 
Montag von 7:00 bis 14:30 Uhr, Dienstag von 7:00 bis 15:00 Uhr, 
Mittwoch von 7:00 bis 14:45 Uhr, Donnerstag von 7:00 bis 16:00 Uhr, 
Freitag von 7:00 bis 14:30 Uhr erreichbar. 

Gern können Sie uns auch telefonisch kontaktieren.

Uwe Stollberg
Schulleiter

Impressionen der Nikolausfahrt vom 
Hort am 06.12.2023



Nr. 01/24„UNSTRUT-KURIER“ 14

Vorlesewettbewerb der Klassenstufe 6

Vorlesen macht nicht nur Kleinkindern 
Spaß! 
Zwischen den Herbst- und Weihnachts-
ferien heißt es für die 6. Klassen unserer 
Schule zuverlässig:  Es ist Vorlesezeit! 
Am 15.12.2023 fand nun der diesjährige 
Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt. 
Die jeweiligen Klassensieger, die im Vor-
feld während vieler Vorlesestunden im 
Deutschunterricht ermittelt wurden, tra-
ten im Vorlesen gegeneinander an und 
mussten ihre Fähigkeiten vor einer Jury 
unter Beweis stellen.

Wir gratulieren allen teilnehmenden Schülern und besonders un-
serem Vorlesesieger Timo Braun ganz herzlich!

„Oh es riecht gut, oh es riecht fein...“ - Die 5. 
Klassen läuten die Weihnachtszeit ein!

An zwei Tagen dieser Woche roch es sehr lecker auf dem gesamten 
Schulgelände, denn die 5.Klassen legten sich mächtig ins Zeug. Es wur-
de gelacht, gekleckert, verkostet und verziert. So verkürzte sich für alle 
das Warten auf Weihnachten!
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Berufsorientierung für die 7. Klassen 
bei BAC

Am Mittwoch, den 18.10.2023 und am 06.11.2023 waren die 7. Klas-
sen bei BAC zur Betriebsbesichtigung. Herr Schmalz gab sich sehr viel 
Mühe, uns den Betrieb und die dazugehörigen Ausbildungsberufe nä-
her zu bringen. Insgesamt war es ein schöner, wissensreicher Vormit-
tag.

Vielen Dank an BAC, vor allem an Herrn Schmalz!

Berufsalltag schnuppern für unsere 8. 
Klässler in der Median Klinik Bad Tennstedt

Die 8. Klassen besuchten am 21.11.2023 die Median Klinik Bad Tenn-
stedt. Alle beteiligten gaben sich vor Ort sehr viel Mühe, uns alle Berufe 
zu zeigen, die am Klinikalltag beteiligt sind. Einige Aktivitäten durften 
wir sogar selbst ausprobieren, z.B. Blutdruckmessen.
 Wir waren sehr überrascht, wie viele Möglichkeiten man in der Median 
Klinik für Praktikas oder Ausbildungen hat.

Vielen Dank für die großen Mühen seitens der Median Klinik.

Weihnachtspäckchenkonvoi 2023

Ihr seid klasse! Vielen Dank für eure/Ihre Unterstützung.
Auch in diesem Jahr haben wir gemeinsam wieder viele Kinderau-
gen leuchten lassen. 
Komplett ehrenamtlich vom Round Table organisiert, rollte der Kon-
voi mit 143.095 Päckchen in alle Zielländer. Beteiligt sind 260 Helfer, 
36LKWs, 5 Busse und 10 Begleitfahrzeuge.
Danke an Frau Kolyada, die an unserer Schule die Organisation 
übernommen hat. 
Die Bilder sprechen für sich!

DANKE!!!
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Knutfest in Herbsleben

Das Knutfest am 6. Januar 2024 war wieder grandios! Vormittags 
sammelten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit der Ju-
gendfeuerwehr die Weihnachtsbäume ein. Inzwischen weiß jeder, 
dass der erbetene 1 € pro Baum direkt an das Kinderhospiz Mittel-
deutschland in Tambach Dietharz geht. Sehr viele spendeten also 
einfach etwas mehr oder bestückten die aufgestellten Sammelboxen 
abends noch einmal. Dadurch kamen in diesem Jahr insgesamt be-
merkenswerte 2100 € zusammen! Ein großes Dankeschön an alle 
Spender! Zusammen mit dem gespendeten Erlös des Wettkampfes 
der Bulls Eye Herbsleben können wir in diesem Jahr die unglaubliche 
Spende in Höhe von 2420€ im Rahmen unserer Hauptversammlung 
an das Kinderhospiz übergeben. 
Aber das Knutfest dient natürlich auch unserem Verein. Die Stände 
waren auf dem Kirchplatz bei Hotdogs, Backfisch und Bratwurst gut 
besucht und dann stellte man sich eben in den Zelten unter oder 
nahm in der Fahrzeughalle Platz. Die haben wir wieder zum Festsaal 
hergerichtet. Die Feuerschale zwischen Glühwein, Bier und Kakao 
mit Rum hat zwischendurch zum Verweilen und Aufwärmen ein-
geladen. Beim Weihnachtsbaum-Weitwerfen gewannen die Sieger 
ein Fässchen Bier und wer unserem original schwedischen Holz-Elch 
„Knut“ die meisten Ringe aufsetzte, wurde ebenfalls prämiert. Un-
sere schon traditionelle Bläser-Band um Lucas Rothe sorgte wieder 

bis spät in die Nacht für großartige Stimmung – sowohl unter den 
Gästen als auch unter den Vereinsmitgliedern nach getaner Arbeit. 
Insgesamt also ein gelungener Jahresauftakt!
Aus unserer Vereinskasse finanzieren wir dann oft gemeinsam mit 
der Gemeinde technische Ausstattungen für die Wehr. So haben wir 
im Jahr 2023 mit einem Eigenanteil von ca. 10.000 € einen Klein-
bus kaufen können. Dieser wurde in den vergangenen Wochen von 
mehreren Kammeraden zum Mannschaftstransportwagen umge-
baut und wird noch im ersten Halbjahr 2024 in Dienst gestellt. Zu-
dem haben wir wieder ein Zeltlager für unseren Nachwuchs organi-
siert. Das nächste Zeltlager findet wieder im Juni diesen Jahres statt.
Zudem soll auch für unsere Vereinsmitglieder der Spaß nicht zu kurz 
kommen, indem wir einmal im Jahr gemeinsam verreisen und der 
Verein finanziell dazu legt was geht.
Wir danken allen Mitwirkenden und Organisatoren, der Gemeinde 
für ihre Unterstützung und allen, die dabei waren und zum Gelin-
gen beigetragen haben! Wir hoffen, diese schöne Tradition noch 
lange fortführen zu können! 
Herbslebener Feuerwehrverein e.V.
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Ein frohes und glückliches neues Jahr 
wünschen euch die Unstrut-Lamas

Es ist nämlich ein ganz besonders:  2024 ist das Internationale Jahr der 
Kamele!

Was haben die Lamas damit zu tun? Die Vereinten Nationen haben be-
schlossen, dieses Jahr als das „Internationale Jahr der Kamele“ auszuru-
fen. Das freut unsere Andenkamele an der Unstrut natürlich besonders. 
Zu der Kamelfamilie gehören: Das Dromedar (mit einem Höcker), das 
Trampeltier (mit zwei Höckern), das Lama, das Alpaka und noch Wild-
formen, die in den Anden von Südamerika zu Hause sind.

In diesem besonderen Jahr ist auch bei den Lamas in Herbsleben viel los! 
Seit 2008 leben im Familiengarten an der Unstrut Lamas. Derzeit grasen 
bei uns fünf Lamawallache: Sie heißen Cäsar, Max und Moritz, Pasco und 
der Jungspund Bruno. 

Unsere Tiere sind speziell auf unser Angebot in der tiergestützten Päda-
gogik ausgebildet. Oder werden derzeit ausgebildet, wie zum Beispiel 
der Bruno. Er macht seine Sache sehr gut aber - es ist ja noch kein Mei-
ster vom Himmel gefallen. Falls ihr uns unterwegs trefft, so erkennt ihr 
ihn ganz einfach: Er ist der einzige Braune unter all den weißen. Weiße 
Lama galten bei den Inkas übrigens als heilige Tiere.  Wichtig ist uns 
ein vertrauensvoller Umgang mit den Tieren, so dass sie entspannt und 
mit Spaß bei „ihrer Arbeit“, also im tiergestützten Einsatz, dabei sind. So 
gehen sie auch am Rollstuhl und am Rollator. Viele Demenzgruppen be-
suchen uns daher und nutzen somit die Gelegenheit des Tierkontaktes.

Auf einige Veranstaltungen im Jahresverlauf möchten wir aufmerksam 
machen: 

Im Frühling geht es Mitte März wieder los mit den geführten Kräuter-
touren: Direkt vor unserer Haustür lassen sich in der Natur sehr viele 
schmackhafte und gesunde Wildkräuter entdecken. Wer mag, kann 
auch gleich mitsammeln! Es gibt Hinweise zur sicheren Bestimmung 
sowie, was man daraus alles selbst herstellen kann. Angefangen vom 
Kräutersalz bis hin zum Ölauszug oder gar die Verwendung als Räucher-
kräuter zu den Rauhnächten ist Thema. Vorkenntnisse sind nicht nötig. 

Wie auch letztes Jahr stehen Ferienfreizeiten auf dem Programm: Es gibt 
einen bunten Mix aus Mensch-Tier-Naturbegegnung: Filzen, Brennnes-
selschnur drehen, Holunderperlen machen und natürlich eine Lamawan-
derung. Nähere Infos stehen auf unserer Website. 
Im Mai findet wieder die jährliche Lama-Schur statt. Dazu reist eigens 
eine Profi-Lama-Schererin aus Bayern an und wird auch in Herbsleben 
übernachten. 

Des Weiteren sind wir wieder Kooperationspartner für den immer am 
14. Mai stattfindenden „Tag des Wanderns“ vom Deutschen Wander-
verband. Ebenso sind wir seit über 13 Jahren Akteur bei der Veranstal-
tung des Naturschutzbundes Thüringen zum „Langen Tag der Natur“ 
am 07/08. Juni. 

Natürlich gehen wir weiterhin auch gerne mit Familien entlang der Un-
strut unsere wunderschöne Umgebung erkunden. Die Lamas werden 
mit Halfter und Führleine spazieren geführt. Sie gehen ein gemäch-
liches, ruhig-schaukelndes Tempo. Man kann gut nebenhergehen, um 
zu entspannen. Hetzen lassen sich die Tiere nicht. Ihre Ruhe überträgt 
sich auf uns – ideal für eine Mini-Auszeit vom stressigen Alltag. Direkt 
vor der Haustür! Wer tiefer in das Thema Ruhe und Achtsamkeit einstei-
gen möchte, für den gibt es den „Seelenbaumeltag“: Eine ausgedehnte 
Wandertour mit vielen Impulsen zum Thema Achtsamkeit im Alltag und 

Mitgliederversammlung des 
FSV 1921 Herbsleben e.V. 

Der Vorstand des FSV 1921 Herbsleben e.V. 
lädt alle Mitglieder zu unserer diesjährigen
Jahreshauptversammlung recht herzlich ein.

Wann: Freitag, 09.02.2024
Zeit: 19:00 Uhr
Wo: Sportlerheim

Tagesordnungspunkte werden sein:
0. Begrüßung
1. Bestätigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Kassenwarts
4. Diskussion
5. gemütliches Beisammensein

Diese Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich!

Michael Metz
Vorsitzender
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Stressabbau. Was gibt es noch? Gutscheine für unsere Angebote sowie 
Lama-Patenschaften für die einzelnen Tiere sind zu finden. Eine Beson-
derheit möchten wir ganz zum Schluss erwähnen: Aus dem Vlies (also 
der Wolle der Tiere) lassen wir ganz regional in Bad Langensalza von ei-
ner Seifensiederin Seife mit Lama-Keratin herstellen. Dadurch, also durch 
das Keratin der Wolle, sind sie sehr hautpflegend. Die Seifen und Gäste-
Seifchen sind plastikfrei und palmölfrei. Pro Tier gibt es eine „eigene“ 
Seife. Ein Sprichwort aus Peru und den Anden besagt: „Schau einem 
Lama nicht zu tief in die Augen, du könntest dich für immer verlieben!“ 
Wer sich also in Bruno schockverliebt hat, kann dann im Anschluss direkt 
Seife von seiner Wolle mit nach Hause nehmen. 

Alle Angebote sind nachzulesen unter www.unstrut-lamas.de 

Alle Veranstaltungen finden nur nach Voranmeldung statt, ein Besuch 
„einfach so“ ist uns leider nicht möglich! Für Fragen oder weitere Ab-
sprachen erreichen sie Alina Kroll, Diplom-Sozialpädagogin unter 0 1 7 8 
/ 6 8 5 8 1 1 9 oder unter lamaseminare@gmx.de 

Foto: Jens Fischer

Kling, Glöckchen, kling – war im Dezember 2023 im Seniorenwohn-
park Großvargula eine sehr oft gespielte Melodie. Sie erinnerte daran, 
dass Weihnachten vor der Tür steht.

Für die Bewohner des Heimes war eine Weihnachtsfeier mit Musik, 
Speis und Trank einer der Höhepunkte. Anwesend war auch der Weih-
nachtsmann, der ankündigte, am Heiligabend mit Geschenken zukom-
men.
Für die Festtage selbst hatte die Küche wieder ganze Arbeit geleistet. 
Danke!

In der Adventszeit kam der Posaunenchor aus Schlotheim mit Winter- 
und Weihnachtsliedern zu Gast und erfreute die Bewohner. Auch die 
Buben und Mädchen des Kindergartens „Unstrutspatzen“ Großvargula 
stimmten mit ihrem Programm auf Weihnachten ein.

Am letzten Tage des Jahres 2023 besuchte uns am Vormittag der Land-
rat Harald Zanker (SPD) mit Ehefrau dem Wohnpark. Er dankte den 
Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz für die Bewohner des Heimes. 
Um Mitternacht begrüßten die Mitarbeiter und die Bewohner gemein-
sam mit einem Glas Sekt das Neue Jahr 2024. 
Möge es Gutes bringen! Prost!

Herbert Pelz

Der Dezember im 
Seniorenwohnpark Großvargula

Schweres Bühnenbeben in Herbsleben
Für Samstag, den 24. Februar 2024 haben Theater-Seismologen ein 
schweres Bühnenbeben im Gemeindesaal Andisleben vorausgesagt. 
Gleich zwei Mal wird die Blaue Bühne Erfurt dort zuschlagen, um die 
Lachmuskeln von Klein und Groß zu beanspruchen. Erste Erschütte-

rungen werden bereits um 16:00 Uhr (Einlass: 15:30 Uhr) erwartet, 
wenn das märchenhafte Musical Aladin und der Geist aus dem Mor-
genland die Gassen und Stuben leerfegt, ehe um 19:00 Uhr (Einlass: 
18:30) Uhr die Komödie Alles was sie wollen zu subtiler Komik anhebt.

Einen Vorgeschmack auf die dramatischen Erschütterungen sowie Kar-
ten erhalten Sie unter: www.blauebuehneerfurt.de oder www.even-
tim.de. Early-Bird-Tickets sind bis zum 31. Januar 2024 erhältlich.
(siehe Flyer auf Seite 19)
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Lucie, eine erfolgreiche Theaterautorin, hat eine Schreibblockade.
Bisher lieferte ihr missglücktes und chaotisches Privatleben den Stoff für ihre
Stücke, doch jetzt ist sie glücklich und jegliche Inspiration zum Schreiben fehlt

– das Papier bleibt weiß.
Wenn irgendjemand sie doch nur ein bisschen unglücklich machen könnte ...
Da schlägt auch schon das Schicksal zu. Thomas ihr Nachbarn kommt rein

gestürmt und beide kommen einander schnell näher.
Zusammen entwickelt das ungleiche Paar einen gewagten Plan, um Lucies
Kreativität wiederzubeleben. Mit Erfolg. Romantik und Liebe ist in der Luft.

Doch zu welchem Preis kann die Beziehung weiter funktionieren?

Wie immer ist auch hier die Liebe einfach kompliziert und doch so einfach.

Spieldauer: ca. 2,5 Stunden

Regie: Angie Ahrens

Darsteller: Carolin Fink, Benjamin Paydar

Alles was Sie wollen
von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière - Theaterverlag Desch
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Ein Straßenjunge namens Aladin träumt davon ein Prinz zu werden.
Dieser Traum ist so groß, dass er sogar bereit wäre, das hübsche Mädchen vom

Marktplatz zu vergessen.
Doch wer ist dieses Mädchen und welche Rolle spielt sie in diesem Abenteuer?

Das findet ihr besser selbst heraus.
Aber gebt nur acht. In Akraba gibt es auch fiese Gestalten,

die nichts Gutes im Sinn haben.

Aladin Und der Geist aus dem Morgenland ist ein fantastisches Kindertheaterstück
über Liebe, Hoffnung und Freiheit. Mit viel Witz, Gesang und magischen

Überraschungsmomenten sorgt dieses Stück auf jeden Fall für Herzklopfen.

Spieldauer: ca. 1 Stunde, Altersempfehlung ab 6 Jahre

Regie : Angie Ahrens
Musik: Carolin Fink

Aladin
Und der Geist aus dem Morgenland

Kindertheater
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Die FRIEDENSBANK – auf Hoffnung setzen!
Am 14.10.2023 zu unserem 8. Kürbisfest fand die Enthüllung der „Frie-
densbank“ statt, die durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ 
ermöglicht wurde. Diese Bank soll entlang des malerischen Radwegs 
aufgestellt werden und eine Botschaft des Friedens in die Welt tragen.
Die Aufstellung der Friedensbank an ihrem zukünftigen Platz war ein 
Höhepunkt des Kürbisfestes. Ein eigens einstudierter Rap, unter der 

Baumpflanzaktion auf dem Winterberg

Zu den Aufgaben des Dorfvereins Großvargula gehört u.a. die Unter-
stützung von Renaturierungsarbeiten im Ort und Umgebung sowie der 
Erhalt der Streuobstwiesen.

Zum 28.10.2023 rief der Dorfverein Großvargula zur Baumpflanzak-
tion auf dem Winterberg auf. Dem Aufruf kamen mehrere Familien 
nach und pflanzten insgesamt 9 Bäume, darunter Zwetschge, Kirsche 
und Birne.

Die Bäume stehen unter der Patenschaft der freiwilligen Pflanzer, die 
sich auch im Nachgang um die Wasserversorgung der Bäume küm-
mern.

Möchtest auch du einen Baum 
pflanzen? Dann melde dich 
beim Dorfverein (dorfverein-
grossvargula@gmx.de) oder bei 
Janette Kisser.

Die nächste Pflanzaktion soll 
im Herbst 2024 stattfinden. 
Die Kosten für den Baumpaten 
betragen 75€ pro Baum, dazu 
gehören die Kosten für die An-

WORLD CLEANUP DAY 16.09.2023

WORLD CLEANUP DAY 16.09.2023

Am 16. September 2023 nahm unser Ort nun bereits zum 3. Mal am 
World Cleanup Day teil, um aktiv zur Sauberkeit unserer Umgebung 
beizutragen.

Bereits in den Tagen zuvor hatte 
der Kindergarten Unstruthüpfer 
eine Sammelaktion durchge-
führt, bei der die jüngsten Mit-
glieder unserer Gemeinschaft 
auf spielerische Weise den Wert 
der Sauberkeit und des Umwelt-
schutzes erfuhren. Die Kinder 
hatten viel Spaß dabei, Müll zu 
sammeln und werden so früh 
für die Bedeutung des Umwelt-
schutzes sensibilisiert.

Am eigentlichen World Cleanup Day versammelten sich dann etwa 20 
Personen aus verschiedenen Altersgruppen an einem zentralen Treff-
punkt. Bewaffnet mit Mülltüten, Handschuhen und einer positiven Ein-
stellung machten sich die Teilnehmer auf den Weg, um sowohl im Ort 
als auch in der umliegenden Natur Müll zu sammeln.

Nach getaner Arbeit versammelte sich die Gruppe zu einem gemein-
samen Mittagessen. Als Belohnung für die gemeinsame Anstrengung 
wurden Nudeln mit Bolognese-Soße serviert und natürlich durften 
auch das ein oder andere Kaltgetränk nicht fehlen. Dies nicht nur als 
Stärkung, sondern auch als Ausdruck der Wertschätzung für die freiwil-
lige Teilnahme an der Aufräumaktion.

Der World Cleanup Day 2023 in unserem Ort war somit nicht nur ein 
Ereignis, das zu einem saubereren Lebensumfeld führte, sondern auch 
ein Symbol für die Kraft der Gemeinschaft und den positiven Einfluss, 
den jeder Einzelne durch sein Engagement für die Umwelt ausüben 
kann.

Dorfverein Großvargula e.V.

Leitung von Michael Hänsch, verlieh dem Moment sicherlich eine be-
sondere und einzigartige Note. Musik kann oft dazu beitragen, Emo-
tionen zu verstärken und eine tiefere Verbindung zu einem Ereignis 
herzustellen.
Es ist zu hoffen, dass die Friedensbank entlang des Radwegs nicht nur 
eine physische Präsenz hat, sondern auch eine symbolische Bedeutung 
trägt und die Botschaft des Friedens weit verbreitet wird. Solche Initia-
tiven sind wichtig, um Gemeinschaften zu stärken und ein Bewusstsein 
für Frieden und Demokratie zu fördern. 
Im Rahmen der Aufstellung der „Friedensbank“ entstand ein beeindru-
ckendes Video, das die toll gestaltete Zeremonie festhält. Das Video, 
verantwortlich produziert von Michael Hänsch und Sebastian Mascher, 
bietet einen fesselnden Einblick in diesen bedeutsamen Moment.
Michael Hänsch, als Leiter der musikalischen Begleitung, und Sebastian 
Mascher, als Videoproduzent, haben gemeinsam ein Werk geschaffen, 
das die Atmosphäre der Veranstaltung perfekt einfängt.
Der Dorfverein Großvargula bedankt sich ganz herzlich bei den Beiden 
für die kreative und professionelle Arbeit.
Unter diesem Link können Sie sich das Musik-Video zur Kürbisfest-Akti-
on mit der friedvollen Willkommensbank ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZdRy8mzVBVI 

Dorfverein Großvargula e.V.
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Weihnachtsfeier der Vereine in Großvargula
Am 25.11.2023 versammelten sich Mitglieder der örtlichen Vereine – 
BSV, Dorfverein, Förderverein und Kleintierzüchter – zu einer fröhlichen 
und besinnlichen Weihnachtsfeier.
Die Veranstaltung, die in diesem Jahr etwa 80 Mitglieder anzog, fand 
auf dem festlich geschmückten Gemeindesaal statt.

Nachdem sich die Mitglieder am Buffet, von Bodo’s Cateringservice, 
welches wieder keine kulinarischen Wünsche offen ließ, gestärkt hat-
ten, ging es mit einer fröhlichen Runde von sportlichen Aktivitäten 
und Spielen, bei denen die Vereinsmitglieder ihre Kräfte messen konn-
ten, weiter. Hierbei stand nicht nur der sportliche Ehrgeiz im Vorder-
grund, sondern auch der Spaß und die Gemeinschaftsbildung. Die 
unterschiedlichen Vereine traten in verschiedenen Disziplinen an, vom 
„Kugel“lauf mit Weihnachtsbaumschmücken, über Geschenkestapeln 
bis zum kurzweiligen Wissensquiz. 

Mit dem Einbruch der Nacht wurden 
die Lichter immer gedimmter, und 
die Feier ging in eine festliche Atmo-
sphäre über. Musik, Lachen und fest-
liche Stimmung füllten den Raum, 
während die Vereinsmitglieder den 
Abend genossen. Die festliche Weih-
nachtsfeier dauerte bis in die frühen 
Morgenstunden.

Die Weihnachtsfeier der örtlichen 
Vereine wird zweifellos als ein High-
light im Jahreskalender in Erinnerung 
bleiben – eine gelungene Mischung 
aus sportlichem Wettbewerb, fest-
lichem Genuss und gemeinschaft-
licher Freude.

In diesem Jahr war der BSV für die Ausrichtung der Weihnachtsfeier 
verantwortlich.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Organisatoren für das gelun-
gene Fest und freuen uns schon auf die nächste Vereinsweihnachtsfeier 
am 23.11.2024, dann unter der Verantwortung von dem Förderverein 
und den Kleintierzüchtern.

Dorfverein Großvargula e.V. 

„Großzügige Unterstützung: Spender/in 
ermöglicht verspätetes Weihnachtsgeschenk 

für die Feuerwehr in Großvargula“
Die Einsatzabteilung der Feuerwehr in Großvargula erlebte nach den 
Feiertagen eine freudige Überraschung, als ein großzügiger Privatspen-
der/in dem Feuerwehrverein unter die Arme griff. Dank dieser Unter-
stützung konnte ein dringend benötigtes Werkzeugset im Gesamtwert 
von 825,- € beschafft werden. Diese Investition stärkt die Ausrüstung 
der Feuerwehr erheblich und stellt sicher, dass die Einsatzkräfte optimal 
für zukünftige Herausforderungen gerüstet sind.
Ein herzlicher Dank geht sowohl an den großzügigen Spender/in als 
auch an den engagierten Feuerwehrverein, der diese wichtige Anschaf-
fung ermöglichte.

Spende für Jugendfeuerwehr Großvargula 

Die Jugendfeuerwehr Groß-
vargula freut sich über eine 
großzügige Spende der Al-
ternative 54 Erfurt e.V. in 
Höhe von 300,- €. Das Geld 
wird für neue Wettkampf-
materialen verwendet. Die 
offizielle Übergabe fand am 
09.12.2023 zum Adventszau-
ber in Großvargula statt, bei 
der Cordula Eger von der Par-
tei „Die Linke“ das Geld per-
sönlich überreichte.

Wir sagen Danke!

schaffung des Baumes, sowie Baumschutz und Wassersack.

Der Dorfverein Großvargula bedankt sich ganz herzlich bei seinem Mit-
glied Katrin Helbing für die Organisation und Durchführung der Aktion.

Dorfverein Großvargula e.V.
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„Erfolgreicher Jahresabschluss 2023 der 
Jugendfeuerwehr Großvargula mit 

spannendem Ausflug und 
großzügigen Geschenken“

Die Jugendfeuerwehr Großvargula beendete das Jahr 2023 mit einem 
Ausflug zur Berufsfeuerwehr nach Erfurt, gefolgt von einer festlichen 
Weihnachtsfeier im heimischen Gerätehaus. Als besonderes Geschenk 
erhielten die 22 Kinder Jugendfeuerwehrrucksäcke, die zukünftig bei 
Ausflügen und Zeltlagern zum Einsatz kommen sollen. Die sichere An-
reise wurde durch die Firma Salza Tours ermöglicht und die Kosten hier-
für hat die Stiftung Westthüringen mit dem Projekt „Heimatexperten“ 
übernommen.

Ein herzlicher Dank geht an den Feuerwehrverein Großvargula, Bodo‘s 
Catering, die Berufsfeuerwehr Erfurt, dem Unternehmen Salza Tours 
und der Stiftung Westthüringen für ihre großzügige Unterstützung 
und Organisation des Jahresabschlusses.
Die Jugendfeuerwehr Großvargula hofft, auch im Jahr 2024 auf die Un-
terstützung bauen zu können und wünscht allen ein gesundes glück-
liches Jahr 2024.

Einladung zum 14. Zukunftsforum

am 14. März 2024 ab 19.30Uhr
in die Gemeindeschänke Großvargula

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Großvargula,
es ist an der Zeit, gemeinsam die Zukunft unseres geliebten Großvargu-
la zu gestalten. Jeder von uns spielt eine entscheidende Rolle in dieser 
Gemeinschaft, und durch unsere gemeinsamen Anstrengungen kön-
nen wir positive Veränderungen bewirken.
Der Dorfverein Großvargula e.V. ruft dazu auf, aktiv am Gestaltungs-
prozess unserer Gemeinde teilzunehmen. Egal, ob Sie schon lange 
hier leben oder erst kürzlich dazugezogen sind, Ihre Meinung und Ihre 
Ideen sind von unschätzbarem Wert. Gemeinsam können wir Projekte 
planen, Ideen entwickeln und unsere Dorfgemeinschaft stärken.
Wir haben bereits wichtige Schritte unternommen, wie das 13. Zu-
kunftsforum, bei dem zahlreiche Ideen und Anregungen gesammelt 
wurden. Doch der Weg geht weiter, und wir möchten Sie ermutigen, 
sich aktiv einzubringen. Wenn Sie neue Projekte vorschlagen, an beste-
henden teilnehmen oder einfach nur Ihre Gedanken teilen möchten, ist 
jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen entwickeln, die unsere Gemeinde blü-
hen lassen. Wir alle haben Talente und Fähigkeiten, die dazu beitragen 
können, Großvargula zu einem noch besseren Ort zu machen. Egal, ob 
es um Umweltschutz, Gemeinschaftsveranstaltungen oder infrastruk-
turelle Entwicklungen geht – Ihre Meinung zählt!
Der Dorfverein Großvargula e.V. und die Gemeinde Großvargula freu-
en sich auf Ihre aktive Beteiligung. Lassen Sie uns zusammenkommen, 
Ideen austauschen und die Zukunft unseres Dorfes gestalten. Gemein-
sam sind wir stark, und gemeinsam können wir Großvargula zu einem 
noch lebenswerteren Ort machen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich aktiv einzubringen und Teil dieses span-
nenden Gestaltungsprozesses zu werden. Denn die Zukunft von Groß-
vargula liegt in unseren Händen!

Mit herzlichen Grüßen,
Dorfverein Großvargula e.V. und Gemeinde Großvargula

Gottesdienste und Veranstaltungen in 
der Kirchgemeinde 

04.02.2024 10 Uhr Pfarrhaus Großvargula,    
     Gottesdienst mit Konfis 25
14.02.2024 16-20 Uhr Augustinerkloster Gotha, 
     Segnungen für Paare mit Chr. 
     Petri u. L. Fellmann
18.02.2024 10 Uhr Kleinvargula, Gottesdienst mit 
     Abendmahl

Groß- und Kleinvargula

       Die Gemeindebibliothek 
       Herbsleben informiert:

 Liebe Leserinnen und Leser!
 Die Bibliothek hat wie folgt geöffnet

Dienstag 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr

Telefonisch sind wir unter 
036041/387-29 erreichbar!
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Herzergreifend und Hoffnung spendend:
die wahre Geschichte des kleinen Djoko, 
der während des 2. Weltkriegs ganz al-
lein quer durch Europa flieht – mitfüh-
lend erzählt von Nummer-1-Bestseller-
Autorin Hera Lind.
Oktober 1940 im ehemaligen Jugoslawi-
en: In einer entlegenen Gegend führt der 
5-jährige Djoko mit seinem bärenstarken 
Vater und seiner jungen Mutter ein ein-
faches, aber glückliches Leben in einem 
kleinen Dorf. Bis die faschistische schwar-
ze Armee der Ustashas auftaucht und 
Djokos Welt im Bruchteil einer Sekunde 
zerstört. Eine Granate fällt in die winzige 

Büchervorstellung:

„Das einzige Kind“
Hera Lind

Hütte und macht ihn zum Vollwaisen. 
Der kleine, schwerverletzte Junge robbt sich mit letzter Kraft aus den 
Trümmern ins Freie. Für ihn beginnt eine Flucht, die ihn muttersee-
lenallein mitten durch die schlimmsten Kriegswirren über tausend 
Kilometer bis nach Österreich führt. Wie durch ein Wunder findet 
er immer wieder in letzter Sekunde ein mitfühlendes Herz, eine hel-
fende Hand.
Anrührend erzählt Hera Lind in ihrem Tatsachenroman eine wahre 
Geschichte von größten Gefahren – und der nie versiegenden Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft.

Bestseller-Autor Carsten Henn erzählt 
in »Der Geschichtenbäcker« davon, sich 
selbst anzunehmen, wie man ist, von 
den Zutaten für ein gutes Leben – und 
von der Kunst des Brotbackens.
Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig 
wird rhythmisch geknetet, die Drehung 
der Hände, der Schwung der Hüfte ge-
ben ihm Geschmeidigkeit. Fasziniert be-
obachtet die ehemalige Tänzerin Sofie 
den italienischen Bäcker Giacomo bei 
seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie den 
Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich 
wieder kündigen. Zu sehr hat das Ende 
ihrer Karriere ihr Leben aus der Bahn ge-

„Der Geschichten Bäcker 
Carsten Henn

worfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn 
sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet 
Sofie in der kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung: 
die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge 
und den Mut zur Veränderung.
»Der Geschichtenbäcker« – ein Roman wie eine warme Decke, der 
berührt, unterhält, aber auch inspiriert und nachwirkt.

Spannendes Bilderbuch nach Motiven 
von Michael Ende für Kinder ab 4 Jahren.

Jim Knopf und Lukas ist kein Fluss zu 
lang, kein Berg zu hoch und kein Weg zu 
weit. Auf der Suche nach neuen Aben-
teuern reisen die beiden in den Himala-
ya, um sich den höchsten Berg der Welt 
anzusehen. Sie treffen auf übermütige 
Bergsteiger, einen freundlichen Sherpa-
Jungen und auf ein sagenhaftes Wesen, 
das vor ihnen noch nie ein Mensch zu 
Gesicht bekommen hat ...

„Jim Knopf auf dem Dach der Welt“
Charlotte Lyne und Mathias Weber

Die Gemeinde Herbsleben 
gratuliert zur Geburt 

und begrüßen alle neuen 
Erdenbürger im Verwaltungsbereich.

Otto Zacher geb.: 25.11.2023

Anila Schmidt geb.: 26.12.2023

in Herbsleben

Nachrichten aus dem Einwohnermeldeamt

Die Gemeinden Herbsleben und Großvargula 

gratulieren und wünschen den Jubilaren 

(ab 65 Jahren) zum Geburtstag alles Gute, 

Gesundheit und viel Freude sowie Glück 

im neuen Lebensjahr. 

in Herbsleben

am 02.02.2024 Gerold Höhnl zum 80. Geburtstag

am 04.02.2024 Gisela Ehrhardt zum 86. Geburtstag

am 28.02.2024 Gunter Fritzlar zum 80. Geburtstag

am 06.03.2024 Ingrid Dreyße zum 72. Geburtstag

am 24.03.2024 Renate Aschenbach zum 80. Geburtstag

am 25.03.2024 Ingrid Schmidt zum 85. Geburtstag

am 15.04.2024 Christa Luleich zum 91. Geburtstag

am 18.04.2024 Silke Schröder zum 60. Geburtstag

in Großvargula

am 04.02.2024 Rosemarie Schimmelpfennig zum 83. Geburtstag

am 05.02.2024 Günter Wolf zum 75. Geburtstag

am 13.02.2024 Helmut Schimmelpfennig zum 84. Geburtstag

am 19.02.2024 Edelgard Henning zum 72. Geburtstag

am 07.03.2024 Eitel Trübenbach zum 82. Geburtstag

am 20.03.2024 Heidrun Hoffmann zum 75. Geburtstag

am 13.04.2024 Helga Grein zum 81. Geburtstag

in Kleinvargula

am 10.02.2024 Rainer Liebner zum 78. Geburtstag

„Das Geheimnis des Glücks ist, 

statt der Geburtstage die Höhepunkte 

des Lebens zu zählen.“

(Mark Twain)
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Hinweis:

Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist es nicht mehr möglich, 

die namentliche Gratulation zu Alters- oder Ehejubiläen in bisheriger Weise 

zu veröffentlichen. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. Wenn Sie möchten, 

dass Ihr Alters- oder Ehejubiläum im Amtsblatt genannt wird, senden Sie uns 

bitte die ausgefüllte Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung Ihrer Daten 

zu. Die Einwilligungserklärung erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung, der 

Bibliothek oder über die Internetseiten der Gemeinden. 

Herbsleben

Die Gemeinden Herbsleben und 

Großvargula gratulieren den Ehejubilaren

Diamantene Hochzeit

am 18.03.2024  

Gerold und Renate Höhnl 

geb. Rauch

Bernd und Birgit 
Gerstmann

Ein herzliches Dankeschön
Wie froh stimmt es doch zu erfahren, wenn man nach 
50 Ehejahren von allen Seiten weit und breit, durch 
Blumen, Glückwünsche und Geschenke wird erfreut. So 
danken wir als Jubelpaar der großen Gratulantenschar, 
die Freude uns ins Herz gebracht und uns den Tag so 
schön gemacht.

Danke sagen wir…
 - vor allem unserer Familie, die mit viel Fleiß 
  die Feier vorbereitet und mit unseren Freunden für 
  besondere Überraschungen sorgten
 - dem Feuerwehrverein für ihren Einsatz im Wald
 - Frank Dörre und seinem Ensemble für die 
  musikalische Unterhaltung
 - Der Tanzgruppe unter der Leitung von Silke Fröbe
 - Der Gaststätte „Zur guten Quelle“ für die gute 
  Bewirtung

Es war ein unvergessliches Fest

Herbsleben November 2023

An diesem Tage haben viele an mich gedacht, 
mich gegrüsst und mir viel Glück gewünscht. 

Ich danke dem Bürgermeister der Gemeinde Großvargula, Herrn 
Marko Wartmann für sein Kommen. Glückwünsche kamen vom 

Landrat, Herr Harald Zanker und der Sparkasse Unstrut-Hainich.

Nun danke ich meinen Geschwistern, deren Kindern und Enkeln, die 
mit mir den Ehrentag begingen, besonders meiner Nichte Ilona für 

ihre Vorbereitung des Tages.

1928 95 Jahre 2023

Unbedingt nennen möchte 
ich den Seniorenwohnpark 
Großvargula, Mitarbeiter 

und Bewohner, die an mich 
dachten.

Eleonore Pelz
04. Dezember 2023
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                                 Nachruf  

                              „Immer, wenn wir von Dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.“ 

 

                             Mit Trauer und Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserer langjährigen   

                                                 Kollegin und guten Freundin Heike Günther  

 

 Ihr bescheidenes Wesen, ihre Freundlichkeit und ihre Hilfsbereitschaft waren die Grundlage                             
für hohe Anerkennung bei allen Kollegen. 

Die Gesellschafter der Agrargesellschaft Herbsleben AG und der Herbsleber 
Zwiebelvermarktungs GmbH im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 

Herbsleben, Dezember 2023 

� Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr. 

Erinnerung ist das, was uns bleibt. 
 
 

Roland Zöller 
 
 
 

Danke  
sagen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten für die herzliche und liebevolle 
Anteilnahme in Wort, Schrift, Blumen und Geldzuwendungen sowie die persönliche Teilnahme an der 
Trauerfeier. 
 
Besonderer Dank gilt: 
-den Nachbarn Susann und Claudia für ihr schnelles beherztes Eingreifen 
-dem Bestattungsinstitut Sonja Schweinsberg 
-dem Blumenhaus Rintisch 
-der Gaststätte „Zur Guten Quelle“ danke für die Mühe 
 
 
Herbsleben, im Dezember 2023 

*25.08.1942              †22.11.2023 

In liebevoller Erinnerung 
Renate Zöller und Familie 
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�

DDanksagung  
 

„Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das so, als verschwände ein Schiff hinter dem Horizont. 
Es ist immer noch da, wir sehen es nur nicht mehr.“ 

 

HHeeiikkee  GGüünntthheerr  
geb. Scheidt 

 
*29.06.1954           †02.12.2023 

 
In der Stunde des Abschieds haben wir erfahren, wie viel Zuneigung uns entgegengebracht wurde. 

Wir danken allen für die Anteilnahme sowie für all die tröstenden Worte und Zeilen. 
 

Unser besonderer Dank gilt 
 
 
 
 
 
 
 
 

In stiller Trauer  
Harti Günther und Familie 

im Namen aller Angehörigen 
  

Herbsleben, Lingen (Ems), Bad Tennstedt, Erfurt und Mühlhausen, im Dezember 2023 

• Frau Pfarrerin Christina Petri für ihre tröstenden Abschiedsworte, 
ihre Unterstützung und liebevolle Betreuung 

• dem Bestattungsinstitut Sonja Schweinsberg 
• der Gärtnerei Rintisch 
• dem Blumenhaus Wetzstein 
• der Gaststätte „Zur Guten Quelle“ 

Danksagung

Christine Singer
* 22.04.1940
† 21.11.2023

Manchmal bist Du in unseren Träumen, oft in unseren Gedanken.

Du bist immer in unserer Mitte und für ewig in unseren Herzen.

Allen die uns in Wort und Schrift mit Umarmungen, 
Trauerkarten, Blumen und Geldspenden gezeigt haben, 
wie sehr sie unseren Schmerz mittragen, danken wir aufrichtig. 

Wir bitten unsere liebe Mutti, Oma, Uroma, 
Schwägerin und Tante weiterhin im Gebet zu bedenken.

Unser besonderer Dank gilt:

Frau Dr. Birgit Schneider und Frau Dr. Ute Schneider, Frau Dr. Sandra Tesch, Fr. Dr. 
Stefanie Vischer sowie dem katholischen KH Erfurt für die hervorragende medizi-
nische Versorgung, dem Pflegeheim Döllstädt für die liebevolle Betreuung, Frau 
Pfarrerin Christina Petri und dem Bestattungsinstitut Wicki für die würdevolle Gestal-
tung der Beerdigung und dem Team der Pension Hauptmann Großfahner für die 
Durchführung der Trauerfeier.
Nicht zu Letzt danken wir allen Freunden und Verwandten für den Beistand in der 
schweren Zeit.

Unseren Herzen ganz nah-

Dein Sohn Olaf mit Ehefrau Dagmar,
Deine Enkelin Lisa mit Ehemann Robert und deinen Urenkeln Bruno und Kurt,
Dein Enkel Alexander mit Vivien,
Dein Enkel Max mit Cindy  
im Namen aller Angehörigen.
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Und immer sind da Spuren Deines Lebens.
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle,

die uns an Dich erinnern werden.

D
A
N
K
E

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten, danken wir von Herzen.

Besonders bedanken möchten wir uns bei Frau Pfarrerin Christina Petri für die 
einfühlsamen Abschiedsworte, dem Bestattungsinstitut Sonja Schweinsberg für die 
würdevolle Begleitung und Ausgestaltung der Trauerfeier sowie den Blumenhäusern 
Rintisch und Wetsztein.

Karsten Ißler

In stiller Trauer
Monika Ißler und Familie

Herbsleben, im November 2023

� Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 

Gottfried Hohberg 
*08.10.1946         †03.11.2023 

�
Herzlichen Dank 

 allen Verwandten, Freunden, 
 Nachbarn und Bekannten  

für tröstende Worte,  
gesprochen oder geschrieben; 

 für einen Händedruck, 
 wenn Worte fehlten;  

für Blumen und Geldzuwendungen 
 sowie allen, die ihm auf  

seinem letzten Wege  
die Ehre erwiesen haben. 

�
Unser besonderer Dank geht an 

 Herrn Dr. Peer Heinz,  
der Tagespflege Kathrin Helbing,  

dem Bestattungsinstitut Sonja Schweinsberg,  
dem Trauerredner Herrn Martin Langer, 

dem Blumenhaus Wetzstein  
und der Gaststätte  

„Prinz zu Ratibor" Marina Herrling. 
 

In liebevoller Erinnerung  
Deine Frau Birgitt  

Deine Kinder 
Torsten und Matthias mit Familie 

 
Herbsleben, im November 2023 

Danke

Marlit Ausmeier
geb. Wolter

geb. 09.06.1952         gest. 25.11.2023

für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben,
für den Händedruck oder eine stumme Umarmung, 

wenn die Worte fehlten. Danke für Zeichen der
Verbundenheit und Freundschaft, für Blumen,

Geldzuwendungen und für die Teilnahme am letzten
Geleit meiner lieben Ehefrau, unserer Mutter und Oma

Danke allen Verwandten und Freunden, die ihren unbändigen Willen
auf Heilung mit getragen haben
Danke der Onkologischen Abteilung in Mühlhausen und
Palliativschwester Susanne für die medizinische Betreuung
Danke dem Team vom Bestattungsinstitut Sonja Schweinsberg für die
würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier
Danke der Trauerrednerin Anika für die einfühlsamen Abschiedsworte
Danke an Yvonne von der Gärtnerei Rintisch für den 
wundervollen Blumenschmuck
und Danke an Danny für das Catering

In Liebe und Dankbarkeit
Horst Werner, Mike und Cindy mit Familien

Herbsleben, im Dezember 2023

Bestattungen

„Schweinsberg”
Rosa-Luxemburg-Str. 28 • 99955 HERBSLEBEN

Tel. 036041 / 56208
Mobil 0173 / 4579921

E-Mail: S.Schweinsberg@web.de

Wir leben und sterben,

um einander die Liebe zu lehren.

Annette Andersen
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Sehr geehrte Bürgerinnen 

und Bürger, 

um den Bürgerservice 

der Gemeindeverwaltung zu verbessern 

und längere Wartezeiten für Sie zu vermeiden, 

werden wir für Angelegenheiten der Ordnungsverwaltung 

und des Einwohnermeldeamtes nur noch Termine vergeben. 

Termine sind telefonisch unter 036041/387-0 

oder per E-Mail 

(sekretariat@gemeinde-herbsleben.de) 

zu vereinbaren. 

Wir bitten um ihr Verständnis. 

Mascher 

Bürgermeister




